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Neues helvetisches T a g b l a t t.

Herausgegeben von Escher und Usteri, Mitgl. der gesezg. Räthe.

Band ll. Nro. I.XXIX. Bern, den 16. Nov. i?yy. (26. Brumaire Vlll.)

G e s e z g e b u n g.

S e n a t, 23. Oktober.
(Fortsetzung.)

(Beschluß von Zäslins Meinung.
Ich werde zuerst über denBeschluß selbst einige

Bemerkungen machen, und vier kann ich nicht
anvei-s als nach meiner Ueberzeugung mich er-
klaren, daß, sobald es von dem Ecsezgeber
selbst als wichtig und norbig anerkannt ist, über
die Versahrmigsweise te-m Verbauf der Na-

eines Verwalters nicht nur überflüssig, sondern
zu kostspielig ware. Endlich finde ich den- der
Eommission verwerflich scheinenden 17. Artikel
um so zwekmößigcr, und um /o weniger zrw
Willkiihrlichkeit führend, weil just der Fall, daß
die Zahlungstermine nicht durch ein allgemeines
Äesez bestimmt werden können und sollen, er«
sodèrt, daß das Direktorium fie jedesmal nebst
Bescllastenheit der Umstände vorlege, und der
Prüfung und Gucheiß.mg unterwerfe.

Nun komme ich noch auf die Erwägungss
gründe, um derentwillen die Commission, weit

tionaigüter allgemeine, Vorschriften durch ein! sie eme andere Memung ja sogar einen an
Gescz zu bestimmen, ich die Abfassung dieses
Beschlusses sehr pünktlich, sehr klar, und sehr
schiklich finde, um diesen Zwei zu erreichen.
Der l. und 2. Anikel fiengen schon mit vieler
Vorficht an, weil sogar nur der Vorschlag zu
einem Verkauf vom Bireltorio geschehen, von

der» Grundsaz hat, den Beschluß abermals
verwerfen will. Was sagen denn diese Erwäs
gungsgründe? »Es könne die allgemein ma--
chende Vorschrift nicht auf die Zahlungsart
ausgedehnt werden, weil dieser von dem gros-
fern oder kleinern Bedürfniß des Staats, und

den Rächen bewilligt werden, und die gcnauewon dem bessern oder schlechter» Vermögender
Beschreibung mittolgen muß. Kaufer abHange, weil eine allgemeine Vorschrift

kaut dem 4- Art. erwählt die Verwaitungs-chber Termine die Reichen begünstigen, und oft
kammer ein Mitglied oder andere Person zur-den weniger Begüterten ausschließen könnte, das
Schätzung. der 6. Art. erfodert ZmaUge Publisher zwckmaßiger sei, dem Direkt. unter Sanktion
kaiion durch^vffcnlliche Blätter,; der 7. Artikel,-der gesezgebeiiden Räthe, diese von zufälligen
ter nur 2 Steigerungstage, anstatt vorher zVmständcn abhängende Bedingnisse in einzelnen
bestimmt, ist nach dem Wunsch des Senats Fällen zu überlassen." Dieser Ausspruch deS
geändert worden; der II. Act. sagt, das meiste — « ^ ^

Eebor zei erst güllig, wenn der Kauf durch die
Ecikzgeber gutgeheißen worden; der iZ.Arrikel
gehl noch weiter, indem ec dem Direktorio
zwar aufträgt wegen Bezahl.,',gsart und Sicher-
he-t, bei jedem einzelnen Kauf die zwetmäßigsien
Bcvingnlsse festzusetzen, aber (und dieß ist wohl
zu bemerken) «nrcr Vorbehalt der Ratifikation. ...»., »... »

^ bei der Versteigerung Recht haben mag iin ersten Aublik wi
'^ecwaltungskammcr, oder ememcnejgt, den (Gründe» der Commissla«

/ Zueilte Penon gegenwärtig seyn; dieîstnnmen, sie hat besonders Recht in Ansehung
Pttjon bestellen zu dürfen, der Wichtigkeit dieser l och bestehenden Hülfs-riii-n^ da es Käufe von gestuelle, und dem Bestreben, eine Concurreuz

Heoeutung gcsen kann, wo die Reis« von mehren» Käufern zu erzielen, ganz kaufe

großen Raths «st in meinen Augen klar und bcs
stimmt, warum er die Zah'.ungsbedingnisse nicht
allgemein festsetzen will, er giebr die Ursache
an. Die Commission behauptet das gerade
«egeuthcil: sie weißagt die Entstehung der
Uebel, welche der große Rath vermeiden will,
wenn ihre Meinung nicht befolgt wird. Es
deda.f also wohl einiger Untersuchung, wer

wäre man
an btizin-



mànnlsch ist dieser Gesichtspunkt. Allein bei
näherer Prüfung, bei Uebersicht der vielen ein-
zelnen, zufälligen, und durch ein Gese; unmög-
lich vorzusehenden Umständen, die bei einein
solchen Verkauf eintreten können und werden,
und bei dem Einfluß, den sie nothwendig auf
die Bedingnisse haben müssen, gebe ich wenig-
fiens dein Erwägungsgrund des großen Raths
und seinem Ausspruch den Vorzug. Mein
Hauptgrund ist dieser. Soll die Nation als
Verkäufer sich selbst die Hände binden? Ist
nicht im Beschluß durch alle nur mögliche Er-
leichterung für jeden Käufer auf das beflmög-
lichste gesorget Ist nicht zur Beruhigung des
Eesezgebers und derNation eine dreifache Sank-
tion verordnet, bei dem Vorschlag zum Ver-
kauf, bei den Zahlungsbedingnissen, und bei der
Gültigkeit des Meistgcbots? Was kann wohl
für eine kraftigere Vorsicht verlangt wetden?
Ist es nicht vielmehr Wohlthat für die Na-
tion, wenn ihre Stellvertreter nach ihren Pflich-
ten das Bedürfniß des Staates zu beherzigen,
in einem solchen Fall nicht durch ein allgemei-
nes Gesez sich die Hände gebunden sehen, und
folglich, wo es Anlaß und Localität erheischet,
durch Gurheißung kürzerer Termine sich die Be-
Nutzung von darbietenden Hülfsquellen nicht
erschweren dürfen, oder in so viel einzelnen
Fällen, wie es geschehen würde, Ausnahmen
von einem getragenen Gesetze zu bewilligen be-

müßigt wären. Wie kann der Reiche allein,
und vorzüglich als begünstiat angesehen werden,
wenn nach den Vorschriften des Beschlusses
Publikation sowohl der Steigerung, als der

Zahlungs-Bedingnissc vorausgehen? Ehender
würde ich den Spekulationsgeist eines Reichen

zum Schaden des Armen und der Nation selbst

befürchten, wenn er in Folge eines allgemeinen
Gesetzes über diesen Punkt, Gewinn zu hoffen

härte, durch Erhaltung bei abkürzenden Termi-
neu eines Disconto von gewissen pro Cent, wo-
zu es kommen und darauf vorläufig Rechnung
gemacht werden würde. Auch wenn der Er-
wägungsgrund sagt von bessern» und schlech-

term Vermögen der Käufer, daß darauf Ruk-
ficht zu nehmen; so kann ich die abscheulichen
Umtreibs-Begünstigungcn und Betrügereien in

dem uns von der Commission vorgewiesenen

Spiegel nicht finden, weil nach meinem Dafür-
halten nicht auf dem Platz« nach Uebersicht der >

Käufer, sonder» im Saale der Gesezgeber die l
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die Bedingnisse zu machen, oder wenigstens,'zu
ralificiren seyn werden. Ueberdieß glaube ich
allerdings die Gesezgeber und die vollziehende
Gewalt haben alle Rüksicht und Vorstcht zu
nehmen, daß durch schlechte Vermögensum-
stände eines Bieters die Nation nicht zu scha-

den komme, sondern bis zur richtigen Ablösung
auch des lezten Termins bei einem solcher»

Werk hinlänglich gesichert sey.
B. R. Ich sollte kaum glauben, daß wenn

wir den gegenwärtigen Beschluß verwerfen r»m-
den, uns eiu anderer über gleichen Gegenstand
zukäme; in diesem Fall bliebe jedesmal die Lei-

tung der Verkaufsart dem Direktor!» überlas-
sen, so zwar in meinen Augen gar kein Unglük
wäre, weil ich bereits von dem pünktlichst und

vorsichtsmäßigen Benehmen überzeugt bin;
weil ich aber dennoch die Einrichtung einer
allgemeinen Vorschrift, so weit es sich im all-
gemeinen thun läßt, für gut und zwekmaßig
halte, weil ich in dem Inhalt des dießmaligeir
Beschlusses dieses finde, so nehme ich denselben
aus voller Ueberzeugung an.

Crauer stimmt der Commisswn bei und zur
Verwerfung; wir sollen unser Veto nicht darum
aufgeben, »veil wir es schon ein oder mehrere
male auf den gleichen Gegenstand angewandt
haben.

Zäslin: Wir müssen doch alle überzeugt

seyn, daß wiederholte Verwerfungen der Be-
schlüsse des großen Raths über den gleichen
Gegenstand schon darum traurig sind, indem
sie der Gesezgebung viele Zeit wegnehmen.
Ucbrigens hat er nicht aus diesem Grund zur

Annahine gerathen.
Lülhi v. Lang, stimmt der Commission bel,

und spricht aus vieljähriger Erfahrung; um
viele Kaustustlge zu versammeln, müsst» noty-
wendig die Zahlungsbedinge zum voraus be-

kannt seyn. Der industriose Landmann w»st

hauptsächlich bei solchen Ankäufen begünstigt
werden, dazu sind entfernte Zahlungsrerimne
nothwendig; ohne sie wird nur der Reiche, vtt
mit seinem Kauf Wucher treiben will, sich a!»

Käufer einfinden.
Meyer v. Arb. glaubt, der Beschluß ko-wc

angenommen werden; er versteh» denselhcn l»,

daß auch die Bedüiguisse des Verkaufs je» es-

mal den gesezgebenden Rachen müssen vo

der Versteigerung zur Genehmigung vorgeltö
werden.



1"
Craner: Die Commission verlangt, daß

durch ein allgemeines Gesez diese Bedingnisse
festgesezt, und nicht der Willkühr überlassen
werden.

Meyer v. Ar. Die Auslegung, die Meyer
v. Arb. dem Beschluß giebt, ist ganz irrig.

M oser spricht für die Verwerfung des Bt-
schlusses.

Auf usteris Antrag erhalten der Präsident
der Verwaltungskammer von Luzern, Bürger
Mayr, und ein zweites Mitglied dieser Kam-
mer, die Ehre der Sitzung.

Lüthj v. Lang, widerlegt die Auslegung,
die Meyer v. Arb. dem Beschluß geben will;
wann die Gesezgebung die Verkaufbedingnisse
gutheißen soll, warum konnte dieß nicht ein
für allemal durch ein allgemeines Gesez ge-
schehen

Cart spricht für die Annahme; um zum
dritten mal einen Beschluß zu verwerfen, inuß
diese Verwerfung durch starke Gründe motivirt
seyn; diese findet er in dem Commifflonalbe-
richt nicht; die Art. iz und 17 gefallen auch
ihm nicht; aber diesen Unvollkommenheiten wird
durch andere Theile des Beschlusses, besonders
durch die nothwendig erfodcrliche Genehmigung
der Gesezgebung in jedem einzelnen Falle, vor-
gebogen. Es ist in so vieler Hinsicht noth-
wendig, den Verkauf der Nakionalgüter zu be-
günstigen und zu beschleunigen; die Güter wer-
den besser angebaut, und mehr Vortheil dar-
aus gezogen, wann sie in Brivathàndcn sind;
dann haben wir eine zahlreiche Klasse brafer
Bürger, die man Aristokraten nennt; sie sind
die reichsten von uns; sie haben ihr Go!d ver-
graben; aber sie wissen auch, daß ein Dämon!
herumgeht, der den Schätzen nachspürt; sie
werden es von selbst wieder ans Licht bringen,
so bald sie es sicher und mit Vortheil anwen-
den zu können glauben; sie werden National-
guter aus Gründen ihres e-genen Interesse kau-
fen, und dadurch die Republik lieben lernen;
endlich, was die Hauptsache ist, haben wir
nicht Geld nöthig? Können wir ohne Geld
unsere Freiheit, unsere Unabhängigkeit erhalten?
«ollen wir fortfahren, Gegenstand der Veracht
îung snr unsere Freunde und für unsere Ver-
bieten zu seyn? Nein, das wollen, das

"'Ht länger - Meine ganze Seele
c-..port sich vor dem Gedanken. Wo nehmen

mit Auflagen vollends niebergedrükt werden?
Nein, die Nationalgüter sollen und können
uns das benvthigte Geld verschaffen: darum
beschleunige und begünstige man ihren Verkauf.
Wir haben weder politisches, noch Finanz-
noch Militärsystem; wir leben von einem Tag
zum andern. Wo ist unser Schaz, wo ist »ns
sere Armee? und doch kann der Feind, den
nicht wir vertrieben haben, wiederkommen, und
wir wollten uns bei Kleinigkeiten, bei Kreutzern
und Rappen aufhalten? Mögen alle Ratios
nalgüter zu Grunde gehen, und dafür die Res
pubiik gerettet werden: Ich stimme zur Ans
nähme.

Meyer v. Ar. Wenn die Republik eine
Million braucht, so ist diese leichter zu erHals
ten, wenn man für vier Millionen Güter vers
kauft auf lange Termine, als nur für eine
Million um baares Geld.

Lüthard. Cart hat eine Quelle der Vers
schiedenheit unserer Meinungen aufgedekt; eS

fragt sich nämlich: will man baares G-ld für
den Augenblik, oder aber sucht man den h chs
sten Preis, der Nation aus ihren Gütern zu ers
halten? Ich will nicht in Widerlegung der
Gründe Carts für die erstere Meinung eintre-
ten; unser Zwek ist der gleiche, aber die Mits
tel sind verschieden, wodurch wir ihn zu errei»
chen suchen. Als Verwalter der Nationalgüter
sollen wir freilich der Nation den möglichsten
Gewinn aus denselben zu erhalten bemüht seyn,
und in dieser Beziehung hat der Beschluß des
großen Raths Verschiedenes, was ihn verwerft
lich macht. Der große Rath hat offenbar dem
Direktorium die Bestimmung der Zahlungsbès
dinge überlassen wollen, eben weil er nicht den
Zwck des höchsten' zu erhaltenden Preises sich

vorsezte. Die Fortsetzung folgt.

Einladunq an Menschenfreunde, zur Theil-
nähme an der neuen Hülfsanstalt für
die nothleidenden Einwohner unsers
hartbedrängten Vaterlandes.

Zürich, zr. Oktober 1799.

War es je unnvthig, durch Schilderungen
von Noth und Elend die Gefühle theilnehmen-
der Menschlichkeit rege zu machen, so ist dieß
jezt der Fall: jezt, da bald unser ganzes,Wir 7"»' 7 »"--»c» irzr ver ;;au : jezt, va oaio un,« gunzr?,Gew l^r. voll unser armes Volklsonst so bluhendgesegnetes Vaterland, ein Schau«
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